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Sicherheitsdatenblatt 

Formel-Pro Gleitmittel DVGW geprüft 

 

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 - einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
ABSCHNITT 1 
Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 
Formel-Pro Gleitmittel DVGW geprüft 250 g, Artikelnummer: 2257290 
Formel-Pro Gleitmittel DVGW geprüft 500 g, Artikelnummer: 2257291 

 Registrierungsnummer (REACH)  
Nicht relevant (Gemisch) 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

 Relevante identifizierte Verwendungen 
Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten 
Schmierstoff 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Hersteller/Lieferant: 
BayWa AG 
Arabellastr. 4 
81925 München 
Telefon: + 49 89 9222 0 
E-Mail (sachkundige Person): formel-pro@baywa.de 
 
Auskunftgebender Bereich 
www.formel-pro.de 
formel-pro@baywa.de 
Telefon: +49 851/75634427 

1.4 Notrufnummer 
Giftnotruf München (DE;EN) +49 (0) 89 19240 

 

ABSCHNITT 2 
Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

 Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
Dieses Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

 Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
nicht erforderlich. 

2.3 Sonstige Gefahren 

 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von ≥ 0,1%. 
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 Endokrinschädliche Eigenschaften 
Enthält keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von ≥ 0,1% 

 

ABSCHNITT 3 
Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1 Stoffe 
Nicht relevant (Gemisch) 

3.2 Gemische 

 Beschreibung des Gemischs 
Dieses Produkt entspricht keinem Kriterium für die Einstufung in eine Gefahrenklasse gemäß GHS. 

 
ABSCHNITT 4 
Erste Hilfe Maßnahmen 

4.1 Beschreibung des Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 Allgemeine Hinweise 
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, 
zudecken und warm halten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in 
Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts über den Mund 
verabreichen. 

 Nach Inhalation 
Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten. 
Für Frischluft sorgen. 

 Nach Hautkontakt 
Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. 

 Nach Augenkontakt 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Augenlider geöffnet halten und 
mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen. 

 Nach Verschlucken 
Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeiführen. 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine 
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ABSCHNITT 5 
Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

 Geeignete Löschmittel 
Sprühwasser, BC-Pulver, Kohlendioxid (CO2)  

 Ungeeignete Löschmittel 
Wasser im Vollstrahl 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Keine 

 Gefährliche Verbrennungsprodukte 
Stickoxide (NOx)  

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Löschwasser nicht in Kanäle 
und Gewässer gelangen lassen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Brandbekämpfung mit üblichen 
Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung. 

 

ABSCHNITT 6 
Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

 Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Personen in Sicherheit bringen. 

 Einsatzkräfte 
Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerät zu tragen. 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser 
zurückhalten und entsorgen. 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

 Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können 
Abdecken der Kanalisationen 

 Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann 
Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Verschüttete Mengen aufnehmen: Sägemehl, Kieselgur 
(Diatomit), Sand, Universalbinder 

 Geeignete Rückhaltetechniken 
Einsatz adsorbierender Materialien.  

 Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung 
In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich belüften. 
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8. Unverträgliche 
Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13. 

 

ABSCHNITT 7 
Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 

 Empfehlungen – Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung 
Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 

 Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz 
Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem 
Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen. Bewahren Sie 
Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise 
für die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

 Beherrschung von Wirkungen 
Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie Frost 

 Lagerklasse (LGK) - TRGS 510 
LGK 12 (nichtbrennbare Flüssigkeiten) 

7.3 Spezifische Endanwendung 
Für einen allgemeinen Überblick siehe Abschnitt 16. 

 
ABSCHNITT 8 
Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 
Wegen Matrixgebundenheit nicht relevant  

 Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte) 

 Land Arbeits-
stoff 

CAS-Nr Identifi
kator 

SMW 
(ppn) 

SMW 
(mg/m³) 

KZW 
(ppm
) 

KZW 
mg/m³ 

Mow 
(ppm) 

Mow 
(mg/m³) 

Hinweis Quelle 

 DE 2,2',2''-
Nitrilotriet-
hanol 

102-71-
6 

AGW  1  1   i, Y, proc TRGS 
900 

 DE Triethanola
min 

102-71-
6 

MAK  1  1   i, proc DFG 

 Hinweis 

 i einatembare Fraktion 

 KZW Kurzzeitwert (Grenzwert für Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht überschritten werden soll, auf eine Dauer 
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von 15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben) 

 Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht überschritten werden soll (ceiling value) 

 proc Stoffe, die während der Verwendung freigesetzt werden 

 SMW Schichtmittelwert (Grenzwert für Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet 
für einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben) 

 Y ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen 
Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung 

 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
Generelle Lüftung 

 Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung) 

 Atemschutz 
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.  

 Handschutz 
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh. Vor Gebrauch 
auf Dichtheit/Undurchlässigkeit überprüfen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen 
reinigen und danach gut durchlüften. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten 
Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. 
 
Art des Materials 
Empfehlung: Nitril 
 
Materialstärke 
Empfehlung: >1 mm 
 
Durchbruchszeit des Handschuhmaterials 
>60 Minuten (Permeationslevel: 3) 
 
Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien 
Stoff, Leder 
 
Sonstige Schutzmaßnahmen 
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen. 
Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. 

 Augen- /Gesichtsschutz 
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  

 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in 
Oberflächen- und Grundwasser verhindern. 
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ABSCHNITT 9 
Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 Aggregatzustand flüssig 

 Farbe hellgrün 

 Geruch Leichter Rosenduft 

 Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt 

 Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt. 

 Entzündbarkeit  nicht anwendbar 

 Untere und obere Explosionsgrenze nicht bestimmt 

 Flammpunkt nicht anwendbar 

 Zündtemperatur nicht bestimmt 

 pH-Wert 9-10 

 Viskosität, dynamisch nicht bestimmt 

 Viskosität, kinematisch nicht bestimmt 

 Wasserlöslichkeit nicht bestimmt 

 Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Keine Information verfügbar 

 Dampfdruck nicht bestimmt 

 Dichte nicht bestimmt 

 Relative Dampfdichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor 

 Partikeleigenschaften nicht relevant (flüssig)  

9.2 Sonstige Angaben 

 Angaben über physikalische Gefahrenklassen Gefahrenklassen gemäß GHS (physikalische Gefahren): 
nicht relevant 

 Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor 

 

ABSCHNITT 10 
Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 
Bezüglich Unverträglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unverträgliche Materialien". 

10.2 Chemische Stabilität 
Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung zu erwartenden 
Temperatur- und Druckbedingungen stabil. 
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10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

 Gefährliche Reaktionen 
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt. 

10.5 Unverträgliche Materialien 
Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor  

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Vernünftigerweise zu erwartende, gefährliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschütten und 
Erwärmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5 

 
ABSCHNITT 11 
Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.  

 Einstufungsverfahren 
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel). 

 Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP) 
Dieses Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG. 

 Akute Toxizität 
Ist nicht als akut toxisch einzustufen.  

 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 
Ist nicht als hautätzend/-reizend einzustufen. 

 Schwere Augenschädigung/-reizung 
Ist nicht als schwer augenschädigend oder augenreizend einzustufen. 

 Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut 
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen. 

 Keimzellmutagenität 
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen. 

 Karzinogenität 
Ist nicht als karzinogen einzustufen. 

 Reproduktionstoxizität 
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen. 

 Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen. 

 Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen. 
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 Aspirationstoxizität 
Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

 Endokrinschädliche Eigenschaften 
Enthält keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von ≥ 0,1%. 

 Sonstige Angaben 
Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor. 

 
ABSCHNITT 12 
Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 
Gemäß 1272/2008/EG: Ist nicht als gewässergefährdend einzustufen. Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (AwSV): WGK 1, schwach wassergefährdend (Deutschland) 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
Keine Daten verfügbar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Keine Daten verfügbar. 

12.4 Mobilität im Boden 
Keine Daten verfügbar. 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von ≥ 0,1% 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 
Enthält keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von ≥ 0,1%. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
Keine Daten verfügbar.  

 
ABSCHNITT 13 
Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

 Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben 
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen 
einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. 

 Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen 
Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der 
Stoff zu behandeln. Die Nennung eines Abfallschlüssels aus dem europäischen Abfallkatalog (AVV) ist nicht möglich, da die 
Zuordnung der Abfallschlüssel branchenspezifisch erfolgt. Einem Produkt können daher verschiedene Abfallschlüssel 
zugeordnet werden. Die korrekte Zuordnung kann nur der Anwender treffen 
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 Anmerkungen 
Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den 
kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann. 

 

ABSCHNITT 14 
Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 
Unterliegt nicht den Transportvorschriften 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
Nicht relevant 

14.3 Transportgefahrenklassen 
Keine 

14.4 Verpackungsgruppe 
Nicht zugeordnet 

14.5 Umweltgefahren 
Nicht umweltgefährdend gemäß den Gefahrgutvorschriften  

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.  

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 
Die Fracht wird nicht als Massengut befördert.  

14,8 Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften 

 Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) - Zusätzliche 
Angaben 
Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.  

 Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche Angaben 
Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG 

 Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben 
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA. 

 
ABSCHNITT 15 
Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

 Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)  

 Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC-Kandidatenliste  
Kein Bestandteil ist gelistet.  
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 Serverso Richtlinie  

 2012/18/EU (Severso III) 

 Nr. Gefährlicher Stoff/ 
Gefahrenkategorien 

Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in 
Betrieben der unteren und oberen Klasse 

Anm.  

  Nicht zugeordnet   

 Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 
(RoHS) 
Kein Bestandteil ist gelistet 

 Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP) 
Kein Bestandteil ist gelistet 

 Nationale Vorschriften (Deutschland)  

 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) 
Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 schwach wassergefährdend 

 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland) 
Lagerklasse (LGK) 12 (nicht brennbare Flüssigkeiten)  

 Toxic Substance Control Act (TSCA) 
Alle Bestandteile sind gelistet 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Für diese Mischung wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 

 
ABSCHNITT 16 
Sonstige Angaben 

 Literaturangaben und Datenquellen 
Vorschriften 
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878. 
CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2017/776. 

 Internet 

 http://echa.europa.eu/en/candidate-list-table 
http://www.baua.de 
http://publikationen.dguv.de 
http://dguv.de/ifa/stoffdatenbank 
http://www.gischem.de 

 Legende 

 Andere Abkürzungen 

 H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

 H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

 H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

http://echa.europa.eu/en/candidate-list-table
http://www.baua.de/
http://publikationen.dguv.de/
http://dguv.de/ifa/stoffdatenbank
http://www.gischem.de/


 
 

 

Version 1.0 vom 13.10.2025 Seite 11 von 16 

 

 

Sicherheitsdatenblatt 

Formel-Pro Gleitmittel DVGW geprüft 

 

 Acute Tox. Akute Toxizität. 

 Eye Dam. Schwere Augenschädigung. 

 Skin Corr. Ätzwirkung auf die Haut 

 2017/164/EU Europa. Richtlinie 2017/164/EU der Kommission zur Festlegung einer vierten Liste von Arbeitsplatz-
Richtgrenzwerten 

 DE DFG MAK Deutschland. MAK- und BAT Anhang IIa 

 DE TRGS 900 Deutschland. TRGS 900 – Arbeitsplatzgrenzwerte 

 2017/164/EU 
/STEL 

Kurzzeitgrenzwerte 

 2017/164/EU 
/TWA 

Grenzwerte – 8 Stunden 

 DE DFG 
MAK/MAK 

MAK-Wert 

 DE TRGS 
900/AGW 

Arbeitsplatzgrenzwert 

 ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

 ADN Accord européen relativ au transport international des marchandises dangereuses par voie de 
navigation intérieure 
Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstraßen 

 ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangéreuses par route 
Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

 AGW Arbeitsplatzgrenzwert 

 AICS Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen 

 ASTM Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung 

 ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

 AVV Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung-AVV) 

 bw Körpergewicht 

 BCF Bio-concentration factor 

 BKF Biokonzentrationsfaktor 

 BLV Biologischer Grenzwert 

 BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 

 CAS Chemical Abstracts Service  
Internationaler Bezeichnungsstandard für chemische Stoffe 

 CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

 Carc. 2 Karzinogenität, Kategorie 2 
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 COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 

 CLP (EU-GHS) Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 
1272/2008 
Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System in Europa) 

 CMR Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff 

 DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft 

 DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 

 DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

 DNEL Derived No-Effect Level 
Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 
Effective concentration at 10 % mortality rate 

 DSL Liste heimischer Substanzen (Kanada). 

 EC10 Effektive Konzentration bei einer Sterblichkeitsrate von 10 % 
Half maximal effective concentration 

 EC50 Mittlere effektive Konzentration 

 ECHA Europäische Chemikalienbehörde. 

 EC-Number Nummer der Europäischen Gemeinschaft 

 ECx Konzentration verbunden mit x % Reaktion 

 ED Endokrinschädliche Eigenschaften 

 EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

 EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

 ELINCS European List of Notified Chemical Substances 

 EL50 Effect loading, 50 % 

 ELx Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion 

 EmS Notfallplan 

 EN Europäische Norm 

 ENCS Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan) 

 ErC50 EC50 in terms of reduction of growth rate 

 ErCx Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit 

 EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich 

 Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1 

 Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

 Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 

 GHS Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals 
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Global harmonisiertes System zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien 

 GLP Gute Laborpraxis 

 IARC Internationale Krebsforschungsagentur 

 IATA International Air Transport Association 
Internationale Lufttransportorganisation, 
Verband für den internationalen Lufttransport 

 IATA-DGR International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations 
Gefahrgut-Transportvorschriften für die Luftfracht, herausgegeben von der IATA. 
Internationale Luftverkehrs-Vereinigung 
International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations Internationalen Verband der 
Luftverkehrsgesellschaften-Vorschriften für gefährliche Güter 

 IBC-Code International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Goods in Bulk 
Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Seeschiffen zur Beförderung gefährlicher 
Chemikalien als Massengut. 
Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher 
Chemikalien als Massengut 

 ICAO International Civil Aviation Organization 
Internationale Zivilluftfahrt-Organisation, Herausgeber der ICAO-T.I.  
International Civil Aviation Organisation - Technical instructions for the safe transport of dangerous 
goods by air 
Internationale Zivilluftfahrt-Organisation-Technische Anweisungen für den sicheren Transport von 
gefährlichen Gütern in der Luft 

 IC50 Halbmaximale Hemmstoffkonzentration 

 IECSC Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen 

 IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

 IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

 IMDG-Code International agreement on the Maritime transport of Dangerous Good-Code 
Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 

 IMO International Maritime Organization 
Internationale Seeschifffahrtsorganisation 

 ISHL Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan) 

 ISO Internationale Organisation für Normung 

 KECI Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien 

 LC10 Lethal concentration at 10 % mortality rate 
Tödliche Konzentration bei einer Sterblichkeitsrate von 10 % 

 LC50 Statistisch errechnete Konzentration einer Substanz, die voraussichtlich bei 50 % der exponierten Tiere 
innerhalb des Untersuchungszeitraums danach zum Tode führt. 

 LD10 Lethal dose at 10 % mortality rate 
Letale Dosis bei einer Sterblichkeitsrate von 10 % 



 
 

 

Version 1.0 vom 13.10.2025 Seite 14 von 16 

 

 

Sicherheitsdatenblatt 

Formel-Pro Gleitmittel DVGW geprüft 

 

 LD50 Median lethal dose 
Statistisch errechnete Einzeldosis einer Substanz, die voraussichtlich bei 50 % der exponierten Tiere 
innerhalb des Untersuchungszeitraums danach zum Tode führt. 

 LL50 Lethal loading, 50 % 

 LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 

 MARPOL Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe 
marine pollution (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) 

 MEASE Metals estimation and assessment of substance exposure 

 MFAG Medical First Aid Guide 

 NaCl Natriumchlorid 

 N.A.G. n.a.g.-Eintragung, nicht anderweitig genannte Eintragung 

 NOEC No observed effect concentration 
Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

 NO(A)EC Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist 

 NO(A)EL Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist 

 NOELR Keine erkennbare Effektladung 

 NZIoC Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis 

  
OECD 

 
Organisation for Economic Cooperation and Development 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

 OEL Arbeitsplatzgrenzwert 

 OPPTS Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP) 

 OSHA Occupational Safety & Health Administration 

 PBT Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen 
Persistent, bioaccumulative and toxic 

 PICCS Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen 

 PNEC Predicted No Effect Concentration 
Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

 (Q)SAR (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung 

 REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC) No.1907/2006) 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Pariaments und des Rats bezüglich der 
Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien 

 Resp. Sens. 1 Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1 

 RID Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses 
Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr. 

 SADT Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur 
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 STP Sludge Treatment Process 
Kläranlage 

 SDB Sicherheitsdatenblatt 

 SVHC Besonders besorgniserregender Stoff 

 TCSI Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen 

 ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB) 

 TLM Median Toleranzgrenze 

 TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 

 TSCA Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten) 

 UN Vereinte Nationen 

 U.S.EPA United States Environmental Protection Agency 

 vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

 VCI Verband der chemischen Industrie e.V. 

 VOC volatile organic compound 
Flüchtige organische Substanzen 

 vPvB very persistent, very bioaccumulative 
Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

 VwVwS Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe 

 WGK Wassergefährdungsklasse 

 GefStoffV Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany) 

 Acute Tox. 2 Akute Toxizität – Kategorie 2 

 Acute Tox. 3 Akute Toxizität – Kategorie 3 

 Acute Tox. 4 Akute Toxizität – Kategorie 4 

 Aquatic Chronic 
3 

Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 

 Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1 

 Repr. 1B Reproduktionstoxizität, Kategorie 1B 

 Resp. Sens. 1 Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1 

 Skin Corr. 1B Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1B 

 Skin Sens. 1B Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B 

 STOT RE 1 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1 

 STOT SE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 2 

 STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3 

 Weitere Informationen 
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 Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der 
Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind 
nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen 
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in 
diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue 
Material übertragen werden. 

 *Daten gegenüber der Vorversion geändert. 

 
 
 
 
 

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur 
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der 
Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender 
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art. 
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